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Darlehen und Bürgschaften von GmbH-Gesell-

schaftern 

 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat seine Rechtsprechung 

zur steuerlichen Anerkennung von Verlusten aus Darle-

hensforderungen eines GmbH-Gesellschafters sowie von 

Aufwendungen aus einer Bürgschaft des GmbH-

Gesellschafters für Verbindlichkeiten der GmbH geändert. 

Derartige Verluste und Aufwendungen werden grundsätz-

lich nicht mehr steuerlich berücksichtigt, wenn das Darle-

hen ab dem 27. September 2017, dem Tag der Urteils-

veröffentlichung, gewährt bzw. stehen gelassen oder die 

Bürgschaft ab dem 27. September 2017 übernommen 

wird. 

 

Hintergrund: Nach der bisherigen Rechtsprechung des 

BFH kann ein GmbH-Gesellschafter, dessen Beteiligung 

zu seinem Privatvermögen gehört, bei der Veräußerung 

oder Auflösung seiner GmbH nicht nur seine Einlage vom 

Veräußerungs- bzw. Aufgabegewinn abziehen, sondern 

auch den Ausfall von Darlehensforderungen sowie die 

Inanspruchnahme aus einer für die GmbH eingegangenen  

 

 

Bürgschaft als sog. nachträgliche Anschaffungskosten 

absetzen, und zwar zu 60 % nach dem Teileinkünfte-

verfahren. Die Voraussetzungen für den Abzug richteten 

sich bislang nach dem sog. Eigenkapitalersatzrecht, das 

zivilrechtlich bereits im Jahr 2009 abgeschafft worden ist. 

 

Sachverhalt: Dem Kläger wurde im Jahr 2010 eine 

GmbH-Beteiligung von seinem Vater im Wege der vor-

weggenommenen Erbfolge übertragen. Bereits im Jahr 

2006 hatte sich der Kläger, obwohl er zu diesem Zeitpunkt 

noch gar nicht Gesellschafter war, für Verbindlichkeiten 

der GmbH verbürgt; allerdings hatte die Bank zu diesem 

Zeitpunkt bereits eine Beteiligung des Klägers gefordert. 

Im Jahr 2011 geriet die GmbH in Insolvenz, und der Klä-

ger wurde aus der Bürgschaft in Höhe von ca. 140.000 € 

in Anspruch genommen. Er machte die Bürgschaftszah-

lungen in Höhe von 140.000 €, die von seinem Vater 

übernommene Einlage von 27.000 € sowie weitere Kos-

ten von ca. 8.000 € als Auflösungsverlust geltend. Das 

Finanzamt erkannte die Bürgschaftszahlungen steuerlich 

nicht an. 
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Entscheidung: Der BFH hat der Klage aus Gründen des 

Vertrauensschutzes stattgegeben; künftig werden in sol-

chen Fällen der Darlehensausfall und die Inanspruch-

nahme aus der Bürgschaft jedoch nicht mehr absetzbar 

sein: 

 

- An der bisherigen Anknüpfung an das Eigenkapitaler-

satzrecht hält der BFH nicht mehr fest, da das Eigen-

kapitalersatzrecht zivilrechtlich bereits seit dem Jahr 

2009 nicht mehr gilt. Es kommt daher künftig nicht 

mehr darauf an, ob ein Darlehen des GmbH-Gesell-

schafters oder eine von ihm eingegangene Bürgschaft 

funktionell wie haftendes Eigenkapital zu behandeln 

ist. 

- Entscheidend ist künftig vielmehr, ob das Gesellschaf-

terdarlehen oder die vom Gesellschafter eingegange-

ne Bürgschaft den handelsrechtlichen Anschaffungs-

kostenbegriff erfüllt. Dies ist der Fall, wenn Darlehen 

oder Bürgschaft zu einer offenen oder verdeckten Ein-

lage führen. Steuerlich werden künftig daher nur noch 

folgende Leistungen des GmbH-Gesellschafters be-

rücksichtigt: Nachschüsse, Einzahlungen in die Kapi-

talrücklage, Barzuschüsse oder der Verzicht auf eine 

werthaltige Forderung. Ein Darlehen oder eine Bürg-

schaft können nur noch ausnahmsweise dann steuer-

lich berücksichtigt werden, wenn sie mit einer Einlage 

wirtschaftlich vergleichbar sind. Dies kann bei einem 

Gesellschafterdarlehen der Fall sein, wenn es z. B. 

aufgrund eines Rangrücktritts denselben Rückzah-

lungseinschränkungen unterliegt wie Eigenkapital. 

- Die neue Rechtsprechung gilt aus Gründen des Ver-

trauensschutzes aber erst ab dem Tag der Veröffentli-

chung dieses Urteils; dies war der 27. September 

2017. Entscheidender Zeitpunkt ist der Tag der Hin-

gabe bzw. des Stehenlassens des Darlehens (bei Ein-

tritt der Krise der GmbH) bzw. der Tag der Übernahme 

der Bürgschaft. 

- Wegen dieses Vertrauensschutzes waren die Aufwen-

dungen des Klägers aus der Bürgschaftsinanspruch-

nahme steuerlich zu berücksichtigen. Zwar war der 

Kläger bei der Übernahme der Bürgschaft noch nicht 

Gesellschafter; es stand aber bereits fest, dass er Ge-

sellschafter werden wird, weil die Bank darauf Wert 

gelegt hatte. Die Übernahme der Bürgschaft hatte zum 

damaligen Zeitpunkt eigenkapitalersetzenden Charak-

ter, weil ein ordentlicher Kaufmann zu diesem Zeit-

punkt nur noch Eigenkapital zugeführt hätte. 

 

Hinweise: Das Urteil führt zu einer grundlegenden Ände-

rung der steuerlichen Behandlung sogenannter Finanzie-

rungshilfen (Gesellschafterdarlehen und Bürgschafts-

übernahme). Aufgrund des Vertrauensschutzes besteht 

Handlungsbedarf vorrangig nur für künftige Finanzie-

rungshilfen, zu denen aber auch das sog. Stehenlassen 

eines Darlehens gehören kann. Künftig wird es steuerlich 

vorteilhaft sein, dass statt der Finanzierungshilfe in Ge-

stalt eines Darlehens oder Bürgschaft Eigenkapital ge-

währt wird. 

 

Zuzahlungen zum Dienstwagen 

 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat in einem aktuel-

len Schreiben zur steuerlichen Behandlung von Zuzah- 

 

 

lungen des Arbeitnehmers bei Nutzung eines Dienstwa-

gens, den er auch privat nutzen darf, Stellung genommen. 

Das BMF wendet nun die neue Rechtsprechung des Bun-

desfinanzhofs (BFH) an, sodass künftig nicht nur pau-

schale Zuzahlungen des Arbeitnehmers dessen geldwer-

ten Vorteil mindern, sondern auch individuelle Kosten, die 

der Mitarbeiter trägt (z. B. für das Tanken). Vorausset-

zung ist allerdings, dass die Kostenübernahme arbeitsver-

traglich oder aufgrund einer anderen arbeits- oder dienst-

rechtlichen Rechtsgrundlage vereinbart worden ist. 

 

Hintergrund: Die Überlassung eines Dienstwagens an den 

Arbeitnehmer, den dieser auch für Privatfahrten nutzen 

darf, führt zu einem steuerbaren geldwerten Vorteil, der 

entweder nach der sog. 1 %-Methode mit 1 % des Brutto-

listenpreises pro Monat oder nach der sog. Fahrtenbuch-

methode nach den für die Privatfahrten entstandenen 

Aufwendungen zu bewerten ist. Der BFH hat vor Kurzem 

entschieden, dass Zuzahlungen des Arbeitnehmers den 

geldwerten Vorteil mindern, allerdings nicht zu einem 

negativen Wert führen dürfen, falls die Zuzahlungen höher 

sein sollten als der geldwerte Vorteil. 

 

Wesentliche Aussagen des BMF: Das Ministerium folgt 

der neuen BFH-Rechtsprechung und akzeptiert die Min-

derung des geldwerten Vorteils in Höhe der von einem 

Arbeitnehmer geleisteten Zuzahlungen. 

 

- Bei den Zuzahlungen, die den geldwerten Vorteil min-

dern, kann es sich um ein pauschales Monatsentgelt, 

um eine vom Arbeitnehmer übernommene Leasingra-

te, um eine Kilometerpauschale oder um die Über-

nahme einzelner Kfz-Kosten wie z. B. Benzin, Kfz-

Steuer, Reparaturen und Versicherungsbeiträge han-

deln. 

Hinweis: Nicht als Zuzahlungen gelten Kosten, die 

keine eigentlichen Kfz-Kosten sind, z. B. Mautgebüh-

ren, Fährkosten, Parkgebühren, Beiträge für Unfall- 

und Insassenversicherungen oder Bußgelder. Auch 

ein Barlohnverzicht des Arbeitnehmers im Rahmen ei-

ner Gehaltsumwandlung ist keine Zuzahlung. 

- Wird der geldwerte Vorteil nach der sog. 1 %-Methode 

ermittelt, mindert sich dieser Betrag um die geleisteten 

Zuzahlungen, maximal jedoch bis auf einen Betrag 

von 0 €. 

- Wird der geldwerte Vorteil mittels Fahrtenbuchmetho-

de ermittelt, mindert er sich um pauschale Nutzungs-

entgelte des Arbeitnehmers. Individuell getragene 

Kosten können folgendermaßen berücksichtigt wer-

den: Entweder werden nur die vom Arbeitgeber getra-

genen Kosten im Umfang der Privatnutzung angesetzt 

und müssen dann als geldwerter Vorteil versteuert 

werden. Oder die Kfz-Kosten erhöhen sich zunächst 

um die vom Arbeitnehmer selbst getragenen Kosten; 

dafür werden aber die vom Arbeitnehmer selbst getra-

genen Kosten anschließend vom geldwerten Vorteil 

abgezogen. 

Beispiel: Vereinbart ist, dass der Arbeitnehmer das 

Benzin selbst bezahlt; er wendet hierfür 3.000 € auf. 

Die übrigen Kosten für den Dienstwagen in Höhe von 

7.000 € trägt der Arbeitgeber. Der Arbeitnehmer nutzt 

den Dienstwagen im Umfang von 10 % für private 

Fahrten. 
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Variante 1: Als geldwerter Vorteil werden 10 % von 

7.000 €, also 700 €, angesetzt. Die vom Arbeitnehmer 

selbst gezahlten Benzinkosen bleiben außer Ansatz. 

Variante 2: Die Kfz-Kosten werden insgesamt mit 

10.000 € angesetzt, indem auch die vom Arbeitneh-

mer selbst getragenen Kosten einbezogen werden. 

Hieraus ergibt sich im ersten Schritt ein geldwerter 

Vorteil von 1.000 €, nämlich 10 % von 10.000 €. Von 

diesen 1.000 € werden in einem zweiten Schritt die ei-

genen Zuzahlungen des Arbeitnehmers in Höhe von 

3.000 € abgezogen, maximal aber bis auf einen Wert 

von 0 €. Damit muss der Arbeitnehmer keinen geld-

werten Vorteil mehr versteuern. 

- Auch Zuzahlungen des Arbeitnehmers zu den An-

schaffungskosten des Dienstwagens mindern den 

geldwerten Vorteil bis auf 0 €, und zwar nicht nur im 

Zahlungsjahr, sondern auch in den Folgejahren, so-

weit sie im Zahlungsjahr nicht vollständig angerechnet 

werden können. 

 

Hinweise: Das für die Finanzämter bindende BMF-

Schreiben gilt in allen offenen Fällen. Die Grundsätze des 

Schreibens sind bereits im Lohnsteuerabzugsverfahren zu 

beachten, sodass der Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber 

die selbst getragenen Kfz-Kosten wie z. B. für das Benzin 

und die Gesamtfahrleistung mitteilen muss. Der Arbeitge-

ber hat jedoch keine Ermittlungspflichten. Soweit der 

Lohnsteuerabzug nicht zutreffend erfolgt, kann der Arbeit-

nehmer in seiner Einkommensteuererklärung die Zuzah-

lungen geltend machen. Hierzu muss er die Höhe des 

geminderten geldwerten Vorteils nachweisen. 

 

Vom Erben gezahlte Einkommensteuervorauszahlun-

gen des Erblassers sind erbschaftsteuerliche Nach-

lassverbindlichkeiten  

 

Gegen einen Verstorbenen waren noch Einkommensteu-

ervorauszahlungen festgesetzt worden, die der Erbe be-

zahlte. Diese Steuern machte der Erbe als Nachlassver-

bindlichkeiten im Rahmen der Erbschaftsteuererklärung 

geltend. Das Finanzgericht Münster bestätigte dies. Da 

die erst mit Ablauf des Todesjahrs entstehende Einkom-

mensteuer als Nachlassverbindlichkeit zu berücksichtigen 

ist, könne auch für festgesetzte Einkommensteuervoraus-

zahlungen nichts anderes gelten. Es sei unerheblich, ob 

es sich um Voraus- oder Nachzahlungen handele.  

 

Tipp: Selbst nach Eintritt der Festsetzungsverjährung 

eines Erbschaftsteuerbescheids kann nach einem Urteil 

des Schleswig-Holsteinischen Finanzgerichts die Erb-

schaftsteuer herabgesetzt werden, wenn der Erbe noch 

Steuernachzahlungen des Erblassers zu leisten hatte, die 

ihm bis dahin unbekannt waren. Der Bundesfinanzhof 

muss abschließend entscheiden.  

 

Nachlassverbindlichkeiten: Kosten für vom Erben 

beauftragte Schadensbeseitigung für einen vor dem 

Erbfall eingetretenen Schaden 

 

Ist bei einem zum Nachlass gehörenden Grundstück noch 

zu Lebzeiten des Erblassers ein Schaden entstanden, 

können die Kosten zur Schadensbeseitigung nicht vom 

Erben als Nachlassverbindlichkeiten geltend gemacht  

 

 

werden. Die zum Todeszeitpunkt bestehenden Gebäude-

schäden können allenfalls bei der Gebäudebewertung 

berücksichtigt werden. Eine Ausnahme von diesem 

Grundsatz ergibt sich nach einem Urteil des Bundesfi-

nanzhofs, wenn eine rechtsverbindliche behördliche An-

ordnung zur Schadensbeseitigung gegen den Erblasser 

zu dessen Lebzeiten vorlag. Im Urteilsfall hatte der Erb-

lasser zu Lebzeiten Heizöl bezogen. Erst nach seinem 

Tod stellte sich heraus, dass ein Großteil ohne Störmel-

dung aus dem Tank ausgetreten war und sich im Ölauf-

fangraum gesammelt hatte. Die nicht durch eine Versiche-

rung abgedeckten Kosten der Schadensbeseitigung woll-

ten die Erben als Nachlasskosten geltend machen. Dies 

wurde vom Bundesfinanzhof abgelehnt. 

 

Neues, strenges Datenschutzrecht tritt am 25. Mai 

2018 in Kraft 

 

Ab dem 25. Mai 2018 werden die Regelungen der Daten-

schutz-Grundverordnung (DSGVO) unmittelbar geltendes 

Recht in allen Staaten der Europäischen Union (EU). 

Damit wird ein einheitliches Datenschutzniveau in den 

Mitgliedstaaten gewährleistet. Die Wahlmöglichkeiten, 

welche die DSGVO vorsieht, hat Deutschland im Bundes-

datenschutzgesetz (BDSG neu) ausgeübt. Das BDSG 

neu tritt ebenfalls am 25. Mai 2018 in Kraft. Die Daten-

schutzaufsichtsbehörden erhalten zur Durchsetzung um-

fangreiche Befugnisse. Hier sei die Ausweitung des Buß-

geldrahmens bei Verstößen hervorgehoben. Zukünftig 

sind Bußgelder bis 20 Mio. € oder 4 % vom Jahresumsatz 

zulässig, wobei der jeweils höhere Wert gilt, statt max.  

300.000 € wie bisher. Die DSGVO findet Anwendung auf 

die Verarbeitung personenbezogener Daten natürlicher 

Personen, ohne dies genauer zu definieren. Im Zweifel 

sollte, z. B. bei der Speicherung einer IP-Adresse, vom 

Personenbezug ausgegangen werden. Anzuwenden sind 

die Datenschutzbestimmungen, wenn die Verarbeitung 

der Daten im Rahmen der Tätigkeiten einer Niederlas-

sung in der EU erfolgt. Die Verarbeitung selbst kann auch 

außerhalb der EU stattfinden. Hat ein Unternehmen seine 

Niederlassung außerhalb der EU, muss es die Regelun-

gen trotzdem beachten, wenn es Waren oder Dienstleis-

tungen in der EU anbietet und die Datenverarbeitung mit 

seinem Angebot zusammenhängt. Folgende Grundprinzi-

pien sind zu beachten:  

- Verbot mit Erlaubnisvorbehalt: Die Verarbeitung per-

sonenbezogener Daten ist grundsätzlich verboten, es 

sei denn, es liegt eine Einwilligung oder eine in der 

DSGVO normierte Ausnahme vor. Eine solche Aus-

nahme kann z. B. die Verarbeitung zur Erfüllung eines 

Vertrags oder zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflich-

tung sein.  

- Datensparsamkeit: Die Verarbeitung personenbezo-

gener Daten muss auf das für den Zweck der Verar-

beitung notwendige Maß beschränkt sowie dem 

Zweck angemessen und sachlich relevant sein.  

- Zweckbindung: Personenbezogene Daten dürfen nur 

für festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke 

erhoben werden.  

- Datensicherheit: Der Unternehmer hat geeignete 

technische und organisatorische Maßnahmen zur Da-

tensicherheit umzusetzen. Dabei hat er neben dem 

Stand der Technik und den Implementierungskosten, 
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den Zweck der Datenverarbeitung, aber auch die Ein-

trittswahrscheinlichkeit und die Schwere des Risikos 

für die persönlichen Rechte zu berücksichtigen. Eine 

Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 

muss der Unternehmer unverzüglich, nach Möglichkeit 

innerhalb von 72 Stunden nach Bekanntwerden des 

Vorfalls, an die zuständige Datenschutzbehörde mel-

den. Es sei denn, die Verletzung führt voraussichtlich 

nicht zu einem Risiko für die persönlichen Rechte und 

Freiheiten des Betroffenen.  

- Betroffenenrechte: Unternehmen haben gegenüber 

den Betroffenen weitreichende Informationspflichten 

zu erfüllen, z. B. über den Zweck und die Rechts-

grundlage der Datenverarbeitung. Sie müssen gegen-

über einer anfragenden Person Auskunft darüber ge-

ben, ob und ggf. welche Daten dieser Personen sie 

verarbeitet haben. Darüber hinaus können Betroffene 

von Unternehmen verlangen, dass unzutreffende per-

sonenbezogene Daten berichtigt oder Daten gelöscht 

werden, weil z. B. die Einwilligung zur Datenverarbei-

tung widerrufen wurde.  

- Datenschutz-Folgenabschätzung: Diese muss der 

Unternehmer vorab vorsorglich durchführen, wenn die 

 

 

 

 

 

 

Art der Verarbeitung personenbezogener Daten vo-

raussichtlich ein hohes Risiko für die persönlichen 

Rechte und Freiheiten birgt.  

- Datenschutzbeauftragter: Ein Datenschutzbeauftragter 

ist u.a. zu benennen, wenn ein deutsches Unterneh-

men mehr als zehn Personen mit der automatisierten 

Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt. 

Muss ein Unternehmen eine Datenschutz-

Folgenabschätzung durchführen, ist ein Datenschutz-

beauftragter unabhängig von der Anzahl der Beschäf-

tigten, die personenbezogene Daten verarbeiten, zu 

benennen. 

 

Das neue Datenschutzrecht beinhaltet umfangreiche und 

detaillierte Pflichten für Unternehmen. Es müssen interne 

Prozesse angepasst bzw. neu etabliert werden. Auch eine 

Schulung der Mitarbeiter ist unerlässlich. Unternehmen 

sollten unverzüglich, ggf. unter Hinzuziehung ihres 

Rechtsberaters oder eines Datenschutz-Dienstleisters, mit 

der Umsetzung beginnen.  

 

----------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 


